
Stadt Troisdorf 

Der Bürgermeister 
Az: Dez.II/61-MS 

 
 

Datum: 28.06.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0534  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 

Denkmalschutz 

07.09.2023    

Rat 19.09.2023    

 

 
Betreff: Bebauungsplan K 170, 1. Änderung, Stadtteil Troisdorf-Kriegsdorf, 

Bereich Reichensteinstraße, Reichsteinstraße 74 und Brucknerstraße 41, 
Brucknerstraße, Humperdinckstraße, Beethovenstraße, Offenbachstraße, 
(Aufhebung des Erhaltungsbereichs für das Pfarrheim zugunsten eines 

Wohnungsneubaus – im beschleunigten Verfahren)  
hier: Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss gem. § 3 

(2) u. § 10 (1) i.V.m. § 13a BauGB 
 
Beschlussentwurf: 

 
Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung 
über die Beschlussentwürfe beantragt / nicht beantragt wird. (nicht Zutreffendes bitte 

streichen!) 
 

I. Behandlung der Stellungnahmen 
 

A) Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
 

A 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren geändert worden ist und während der frühzeitigen 

Beteiligung an der Planung nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
 

A 1.1) Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 
 

 

hier: Schreiben mit Leitungsauskunft vom 14.02.2023 und Stellungnahme vom 
18.02.2023 
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Leitungsauskunft: 
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Eine Leitungsauskunft mit Plänen wurde erteilt. Die Leitungen sind grundsätzlich zu 
beachten. 

 
 

Ergänzende Stellungnahme: 

 
 
 
Beschlussentwurf zu A 1.1: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 14.02.2022 und 
18.02.2022 eingegangene Stellungnahme A 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die eingegangene Leitungsauskunft der Stadtwerke Troisdorf GmbH zeigt, dass das 

bestehende und gewachsene Wohngebiet mit allen Versorgungsleitungen 
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erschlossen ist. Die Leitungen liegen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche.  
Eine Ausweisung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Versorgungsleitungen 
ist deswegen nicht notwendig. Die Baulücken im Änderungsbereich des K 170, 

1.Änderung in der Reichensteinstraße und Brucknerstraße können bei Bedarf 
entsprechend an die Versorgungsleitungen angeschlossen werden.  

 
 
 

A 1.2) PLEdoc GmbH, Gladbecker Straße 404, 45325 Essen 
hier: Schreiben vom 14.02.2022 
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Beschlussentwurf zu A 1.2: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 14.02.2022 
eingegangene Stellungnahme A 1.2 wie folgt zu entscheiden: 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

 
 

A 1.3) RSAG AöR, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 15.02.2022 

 

 
Beschlussentwurf zu A 1.3: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.02.2022 
eingegangene Stellungnahme A 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 

Die Stellungnahme zur Kenntnis genommen.  
Es liegen grundsätzlich keine Bedenken seitens der RSAG vor. Die Abfallentsorgung 

ist über das vorhandene öffentliche Straßennetz vorgesehen. Der genaue Standort 
der Mülltonnen wird im Rahmen des Bauantrags geklärt. Einer Regelung auf 
Bebauungsplanebene bedarf es hier nicht.  
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A 1.4) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3, Mühlenstraße 51, 53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 22.03.2022 
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Beschlussentwurf zu A 1.4: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.03.2022 
eingegangene Stellungnahme A 1.4 wie folgt zu entscheiden: 

 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz 

Artenschutz 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
Eine Artenschutzvorprüfung (ASP I) ist nach der frühzeitigen Beteiligung 

durchgeführt und zur Offenlage beigefügt worden. Im Ergebnis sind infolge der 
Umsetzung des Bebauungsplans keine Verbotstatbestände des Artenschutzes nach 
§ 44 BNatSchG zu erwarten. 

 
Hinweise zu Vogelschlag an Gebäuden 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Hinweise werden in den Bebauungsplan 
übernommen. 
 

Hinweise zu Lichtimmissionen 
Die Stellungnahme findet teilweise Berücksichtigung.  

Eine Neuplanung des öffentlichen Straßenraums ist im Rahmen der 
Bebauungsplanänderung nicht vorgesehen. Da es sich nur um zwei einzelne neue 
Bauvorhaben, innerhalb des Siedlungsbereichs handelt, die mit der Planung 

zugelassen werden, ist es im Rahmen der Gleichbehandlung nicht angemessen 
verbindliche Festsetzungen für die Beleuchtung im privaten Bereich zu treffen. Der 
übrige Planbereich ist nahezu 100%ig bebaut. Hier greifen die Vorgaben nicht. 

Ungeachtet dessen wird die Anregung als Hinweis in den Bebauungsplan 
übernommen. 

 
Abfallwirtschaft 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Das ehemalige Pfarrheim ist bereits abgerissen mit Abbruchanzeige vom 13.10.2020 
an das Bauordnungsamt der Stadt Troisdorf. Der entsprechende Hinweis zur 

ordnungsgemäßen Entsorgung ist bereits Bestandteil des aktuell gültigen 
Bebauungsplans K170 und wird in der 1.Änderung beibehalten.  
 

Trinkwasserschutz/Wasserschutzgebiet 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Hinweise werden unter Punkt 11 

Wasserschutzzone IIIB der textlichen Festsetzungen ergänzt. 
 
Überflutungsgefahr durch Starkregen 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Dem Rat, den Entwurf des Bebauungsplans an das Starkregenrisiko in dem Bereich 

anzupassen, wird insoweit gefolgt, dass auf das Starkregenrisiko und die 
Eigenvorsorgepflicht gem. Wasserhaushaltsgesetz in den textlichen Festsetzungen 
hingewiesen wird. Auch gibt es noch einen Verweis auf die Homepage des 

Abwasserbetriebs Troisdorf, die praktische Tipps zur Vorsorge im Bestand anbietet. 
Das Plangebiet ist fast vollständig bebaut. Lediglich einzelne Baulücken verbleiben, 

sodass die Anpassung keine Wirkung hätte. Das Geländeniveau der bestehenden 
Baulücke in der Brucknerstraße liegt aktuell ca. 85 cm tiefer als die angrenzende 
öffentliche Verkehrsfläche. Die geplante Tiefgarage soll mit mindestens 60 cm 
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Substratüberdeckung hergestellt werden. Im Falle von Starkregen wird dort 
maßgeblich Regenwasser gespeichert und der Abfluss verzögert. Da das geplante 
Gebäude ohnehin über der Rückstauebene des Straßenniveaus liegen muss, ist eine 

entsprechende Geländeaufschüttung geplant. OKFFB ist nochmal 6 cm über 
Straßenniveau geplant, sodass das OKFF EG insgesamt 91 cm über vorhandenem 

Gelände liegen wird. Im Falle von Starkregen, bei dem eine Überflutungshöhe bis zu 
40 cm auf dem heutigen Grundstücksniveau erwartet wird, ist das geplante Gebäude 
mit 91 cm über dem heutigen Gelände sicher. Die Problematik kann also auf Ebene 

des Bauantrages gelöst werden. Jedoch wird allgemein auf das Starkregenrisiko im 
Geltungsbereich der 1.Änderung des K170 hingewiesen. 

Anfallendes Regenwasser auf die Dachfläche des neuen Wohnhauses in der 
Reichensteinstraße soll in den Kanal eingeleitet werden. Dies ist an der Stelle 
möglich, weil das Grundstück bereits bebaut und an den Kanal angeschlossen war. 

Das neu geplante Wohnhaus in der Brucknerstraße hingegen muss das anfallende 
Regenwasser auf dem Grundstück versickern lassen. Die Bodenbeschaffenheit in 

Kriegsdorf dazu ist günstig. Unterhalb der Lehmschicht in den oberen Lagen 
befinden sich versickerungsfähige Bodenschichten. Nach Austausch der 
Lehmschicht kann über Rigolen das anfallende Regenwasser sicher in den Boden 

versickern. 
 

Klimaschutz 

Anpassung an den Klimawandel 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

Der Empfehlung wird mittels drei Maßnahmen gefolgt. So gibt es nun Festsetzungen 
zur Vermeidung sog. Schottergärten ebenso wie für extensive Begrünung flacher und 
flach geneigter Dächer. Im Rahmen der Tiefgaragenplanung muss diese (ebenfalls 

textlich festgesetzt) mit mind. 60 cm Substratüberdeckung für mögliche 
Gehölzpflanzungen ausgeführt werden, damit der Eingriff in den Boden 

weitestgehend kompensiert werden kann. Diese drei Maßnahmen sorgen alle für ein 
günstiges Mikroklima durch die Speicherung und Verdunstung des Niederschlags 
und sorgen für den Erhalt der Artenvielfalt.   

 
Der Anregung des RSK, Gehölz und Bäume im Bebauungsplanentwurf festzusetzen, 

wird nicht gefolgt. Da es sich um ein bestehendes gewachsenes Wohngebiet 
handelt, werden keine verbindlichen Festsetzungen für neue Bäume oder 
Gehölzpflanzungen getroffen. In Troisdorf gibt es die Baumschutzsatzung, die dafür 

sorgt, dass es entsprechende Ersatzplanzungen im Zuge von Baumfällung auf einem 
Grundstück geben muss.  

So unterlagen die auf dem Grundstück der Änderung befindliche Bäume z.T. der 
städtischen Baumschutzsatzung. Bis auf die Linde an der Reichensteinstraße sind 
bereits alle Bäume auf dem Grundstück gefällt worden und müssen durch 

Neupflanzungen gem. Baumschutzsatzung der Stadt Troisdorf ersetzt werden. Laut 
Amt 60 sind dies mind. 7 Laubbäume mit einem Stammumfang von mind. 14-16 cm 

für die gefällten Bäume im Bereich des Neubaus in der Brucknerstraße. Im Bereich 
der Reichensteinstraße ist zudem ein erhaltenswerter mehrstämmiger Walnussbaum 
gefällt worden. Entsprechende Ersatzpflanzungen sind hier auf dem Grundstück zu 

leisten. 
 

Erneuerbare Energien 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Der Anregung erneuerbare Energien im Bauleitplanentwurf zu berücksichtigen wird 
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dahingehend gefolgt, dass zumindest die technischen Voraussetzungen bei 
Neubauten und wesentlichen baulichen Änderungen geschaffen werden müssen, um 
erneuerbare Energien auf Dächern nutzen zu können. Dazu gibt es eine 

entsprechende Festsetzung. Grundsätzlich werden erneuerbare Energieanlagen seit 
der BauO 2018 erleichtert zugelassen. Im Bebauungsplan sind sie i.d.R. als 

Nebenanlagen ohne weitere besondere Festsetzungen zulässig. Da es sich um ein 
bestehendes, gewachsenes Wohngebiet handelt, sollte dem Sinne der 
Gleichbehandlung Rechnung getragen werden. Die Pflicht des Einsatzes 

erneuerbarer Energien obliegt der Entscheidung des Bundesgesetzgebers. Im Sinne 
der aktuellen Energiepolitik kann man davon ausgehen, dass Neubauprojekte 

ohnehin weitest gehend ohne fossile Energieträger geplant werden. Auf die 
Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) als dynamische Vorgabe wird 
verwiesen.  

 
 

 
A 1.5) Abwasserbtrieb Troisdorf AöR, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 

hier: Schreiben vom 17.03.2022 

 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.5: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 17.03.2022 

eingegangene Stellungnahme A 1.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Da es seitens des Abwasserbetriebs Troisdorf keine Bedenken gibt, wird das 

Schreiben lediglich zur Kenntnis genommen. 
 

 
Verwaltungsinterne Stellungnahmen 

 

A 1.6) Amt für Soziales, Wohnen und Integration der Stadt Troisdorf,  
Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 

hier: Schreiben vom 15.02.2022 
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Beschlussentwurf zu A 1.6: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.02.2022 

eingegangene Stellungnahme A 1.6 wie folgt zu entscheiden: 
 

Der Stellungnahme wird nur bedingt gefolgt. 
Gemäß des Handlungskonzepts Wohnen 2025 und bundesweit ist es wichtig 
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Im Rahmen der 1. Änderung des 

Bebauungsplans K170 wird dem auch entsprochen, indem in einem sonst dörflich 
und überwiegende Einfamilienhaus geprägt gleich zwei Mehrfamilienhäuser 

entstehen sollen. Dies hat sogar einen doppelt positiven Effekt, da so an der Stelle 
flächensparend und somit klimaangepasst gebaut werden soll. Gleichzeitig gilt es 
aber auch die Belange der unmittelbar betroffenen Nachbarn in der Planung zu 

berücksichtigen. Ein brisantes Thema ist hier der ruhende Verkehr. Mehr 
Wohneinheiten bedeuten gleichsam, mehr Verkehr bzw. mehr notwendige 

Stellplätze, die zur Verfügung gestellt werden müssten.  
Auch die geplante Gebäudetiefe in der Brucknerstraße wird kritisiert, weil man 
Bedenken hat, dass es Einblicke in die Privatsphäre durch Balkone in den 

Obergeschossen der Neubauten geben könnte.  
Hier muss es städtebauliche Anpassungen geben, auch wenn dadurch evtl. 

Wohneinheiten verloren gehen. 
 
Ergänzend noch etwas zu der Anzahl und den reellen Nutzen der Wohneinheiten: 

Die Größe der Wohneinheit hat Einfluss auf die Anzahl der Bewohner. Hier ein Bsp.: 
In einem Einzimmerapartment von z.B. 40 qm wohnt i.d.R. nur eine Person; in einer 
4 Zimmer Wohnung zwischen 90 und 120 qm meist eine 4 - 5 köpfige Familie. Somit 

würde auf die gleiche Fläche einer 4 Zimmer Wohnung zwar 3 Singlewohnungen 
fallen, jedoch wohnen in der großen Wohnung faktisch mehr Leute. Die Anzahl der 

Wohneinheiten ist also relativ zu betrachten. 
 
 

A 1.7) Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr der Stadt Troisdorf,  
Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 

hier: Schreiben vom 08.03.2022 
 

 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.7: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 08.03.2022 
eingegangene Stellungnahme A 1.7 wie folgt zu entscheiden: 
 

Da es seitens des Amts für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr der 
Stadt Troisdorf keine Bedenken gibt, wird das Schreiben lediglich zur Kenntnis 

genommen. 
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A 1.8) Untere Denkmalbehörde der Stadt Troisdorf,  
Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 18.03.2022 

 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.8: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 18.03.2022 

eingegangene Stellungnahme A 1.8 wie folgt zu entscheiden: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
A 1.9) Amt 60, Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, Grünflächen der Stadt 

Troisdorf,  
Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 18.02.2022 
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Beschlussentwurf zu A 1.9: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 18.02.2022 
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eingegangene Stellungnahme A 1.9 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird im Bebauungsplanverfahren nicht berücksichtigt. 

Die Baumschutzsatzung der Stadt Troisdorf regelt bereits die Unterschutzstellung 
der Bäume ebenso wie die notwendigen Ersatzpflanzungen bei Fällung. 

Die bereits gefällten und unter Baumschutzsatzung stehenden Bäume müssen gem. 
Satzung entsprechend ersetzt werden. Eine Umplanung mit Vorgabe zum Erhalt der 
Bäume macht daher keinen Sinn mehr. 

 
 

A 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung nachfolgende Stellungnahmen 

vorgebracht worden sind, über die zu entscheiden ist.  
 

A 2.1) Einwender 1 
hier: Schreiben vom 09.03.2022 
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Dem Schreiben ist eine Liste mit 121 Unterschriften beigefügt. 
 
Beschlussentwurf zu A 2.1: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2022 
eingegangene Stellungnahme A 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

Zum Thema Geschossigkeit und Baumasse:  
Die Anmerkungen werden berücksichtigt mit einer Ergänzung in den textlichen 
Festsetzungen. 

Die Festsetzungen für Vollgeschosse sind bestandsorientiert. Der derzeit 
rechtskräftige Bebauungsplan setzt in der Brucknerstraße und in der 

Reichensteinstraße max. II Vollgeschosse fest. Daran soll auch festgehalten werden. 
Eine zweigeschossige Bebauung mit Staffelgeschoss wäre auch nach derzeitigem 
Planungsrecht möglich. 

 
Grundflächenzahl (GRZ) 

Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan K 170 setzt in der Brucknerstraße eine 
GRZ von 0,3 fest, in der Reichensteinstr. eine GRZ von 0,4. 
Die sog. GRZ II (Nebenanlagen) zusammen mit der GRZ I (Hauptanlage) ist auf max. 

0,6 gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO festgesetzt. 
Nach Überprüfung der bestehenden Bebauungsdichte (GRZ I und II) in der 
Brucknerstraße im Bereich des 2 geschossigen WRs mit GRZ 0,3 ist festgestellt 

worden, dass das Grundstück Brucknerstraße 29 stark versiegelt ist. Die GRZ I ist 
auf Grundlage des aktuell rechtskräftigen Bebauungsplans K 170 mit 0,32 
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geringfügig mit 0,02 überschritten. Unter Hinzurechnung aller Nebenanlagen und 
versiegelten Flächen auf dem Grundstück beträgt die GRZ II 0,75 und überschreitet 
so die max. zulässige GRZ gem. textlicher Festsetzung (nach § 19 Abs. 4 Satz 1 

BauNVO) von max. 0,6 um 0,15 erheblich. 
Um zumindest die GRZ I für dieses Grundstück bestandsorientiert zu erfassen, wird 

die GRZ für den Bereich Brucknerstr. 29 und die Baulücke an die südlich 
angrenzende GRZ von 0,4 angepasst. 
Im Zuge der Planänderung können diese Überschreitungen im städtebaulichen Sinne 

planungsrechtlich gesichert werden. Durch die Festsetzung der GRZ auf 0,4 wird die 
Bebauungsdichte somit bestandsorientiert erfasst. Die erhöhte GRZ II soll nicht 

planungsrechtlich verfestigt werden. 
Für Grundstücke mit TG wird die GRZ I+II auf 0,8 gem. § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO 
gedeckelt. 

 
Zu „Beeinträchtigung und Störung der Nachbargrundstücke, durch mögliche 

Einsichtnahme in die benachbarten Gärten durch große Bautiefe über die Balkone 
und Dachterrassen der neuen Gebäude wird befürchtet.“ 
Bautiefen: 

Der Einwand wurde aufgegriffen und im Bebauungsplanentwurf entsprechend 
angepasst. 

Die festgesetzten Bautiefen im Geltungsbereich des K170 sind recht heterogen. Sie 
reichen von 10,50 m in der östlichen Brucknerstraße bis hin zu 26 m in der östlichen 
Reichensteinstraße. Ein gängiges Maß für Baufenstertiefen liegen im Bereich von 

Neubauten und vor allem bei Mehrfamilienhäusern bei 15-18m. Im nächsten 
Verfahrensschritt wird das Baufenster im Bereich der Reichensteinstraße 62 auf 
16,50 m und auf gleichem Grundstück auf Seiten der Brucknerstraße auf die 

ursprünglichen 15 m zuzüglich straßenseitigen Ausbuchtungen reduziert. 
 

Konkret zur Brucknerstraße:  
Eine optimale Bebaubarkeit des bisherigen 15 m tiefen Baufensters ist in der 
Baulücke der Brucknerstraße ohne Baugrenzüberschreitung aktuell nur mit 

Einschränkungen möglich, weil das Grundstück im Verlauf der Brucknerstraße an der 
Stelle mit den seitlichen Grundstücksgrenzen leicht verschwenkt und dadurch das 

Baufenster nicht mehr orthogonal sondern schräg auf dem Grundstück verläuft. Dies 
ist ein Nachteil hinsichtlich der Ausnutzbarkeit des Grundstücks im Gegensatz zu 
den Nachbarn. Die bisher festgesetzte Baugrenze in der Baulücke der 

Brucknerstraße liegt zwar 5 m parallel zur schräg verlaufenden öffentlichen 
Verkehrsfläche, jedoch nicht orthogonal zu den seitlichen Nachbargrenzen. Die 

nachbarlichen Grundstücke sind dort bislang begünstigter, weil ihre Baugrenzen 
orthogonal bzw. parallel zu den seitlichen Grenzen verlaufen. Im Rahmen der 
Gleichbehandlung bezüglich der Ausnutzbarkeit des Baufensters gibt es nun in der 

straßenseitigen Baugrenze zwei Versprünge von jeweils 2 m bzw. 1,5 m angepasst 
an den Entwurf des Mehrfamilienhauses. Die rückwärtige Baugrenze bleibt bestehen. 

Innerhalb dieses Baufensters müssen sowohl der Hauptbaukörper als auch die 
Balkone als Bauteile des Gebäudes liegen. Terrasse dürfen, ebenso wie bei den 
bestehenden Wohngebäuden außerhalb der überbaubaren Fläche liegen. 

So gibt es für den rückwärtigen Bereich der Baulücke keinerlei Veränderung der 
bisherigen Festsetzung. 

 
Konkret zur Reichensteinstraße: 
In der Reichensteinstraße 62 war bisher ein an das alte Pfarrheim angepasstes 
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Baufenster festgesetzt mit einer Bautiefe von insgesamt 20,5 m. Gemäß 
Vorzugsvariante 4 des Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz wird 
das Baufenster nun entsprechend angepasst. Die straßenseitige Baugrenzen der 

angrenzenden Grundstücke werden aufgegriffen und miteinander verbunden. Die 
Tiefe des Baufensters wird hier auf 16,50 m festgesetzt gem. des Gebäudeentwurfs, 

dessen Baukörper 15 m tief ist, mit straßenseitigen 1,50 m tiefen Balkonen (in 
Summe 16,50 m). 
 

Zum Thema Verschattung bestehender Photovoltaikanlagen auf Nachbargebäuden 
durch Neubauten: 

Bleibt unberücksichtigt, denn: 
Betroffen wäre lediglich die Photovoltaikanlage des Grundstück Brucknerstraße 29. 
Dort sind Panels auf das Garagendach im Bauwich und auf der dort angrenzenden 

Nebenanlage montiert. Eine Bebauung der Baulücke in der Brucknerstraße ist auch 
heute schon möglich. Mit der Schließung der Baulücke und eventueller 

Beeinträchtigungen der Anlage durch ein direktes Nachbargebäude hätte man bei 
Installation der Anlage rechnen müssen. Zudem hat das Grundstück nach hinten in 
den Gartenbereich eine süd-west-Ausrichtung, sodass es vermutlich selbst mit einer 

wie bisher geplanten Bebauungstiefe lediglich zu geringen Beeinträchtigungen 
kommt. Zudem besteht für das Haus Nr. 29 grundsätzlich die Möglichkeit, die 

Solarpanels auf das Hauptdach zu verlagern, um so einer möglichen Verschattung 
entgegen zu wirken. 
 

Zur Parksituation: 
Der Einwand bleibt unberücksichtigt. 
Sowohl die Anzahl der WE als auch die Anzahl der notwendigen Stellplätze werden 

als städtebaulich angemessen und verträglich angesehen. Vor allem vor dem 
Hintergrund dringend benötigten Wohnraums ist die Schaffung von zusätzlichem 

flächensparendem Wohnraum notwendig, sofern er sich wie hier baulich und 
städtebaulich gut einfügt. Denn schon heute kann die Baulücke entsprechend 
geschlossen werden und in den Bereichen des Bauwichs wären auch schon heute 

innerhalb der überbaubaren Flächen Garagen und Stellplätze allgemein möglich, 
außerhalb der überbaubaren Fläche ausnahmsweise. Das hieße, dass sich auch mit 

einem Einfamilienhaus-Projekt die öffentliche Parksituation an der Stelle ändern 
würde. In den Vorentwurfs-Varianten 1-3 aus der frühzeitigen Beteiligung sind vor 
jedem Haus im Vorgartenbereich jeweils 6 Stellplätze (für jede WE 1 St) vorgesehen. 

Bei diesen Varianten entfallen die beiden öffentlichen Stellplätze in der 
Brucknerstraße, in der Reichensteinstraße würden an entsprechender Stelle 

ebenfalls die Stellplätze im öffentlichen Straßenraum entfallen. 
Auch aus verkehrlicher Sicht wird deshalb die Vorzugsvariante 4 mit der TG 
weiterverfolgt. Mit dieser Variante ergeben sich Stellplatztechnisch folgende Vorteile: 

• Alle öffentlichen Stellplätze bleiben erhalten. 
• Mit insgesamt 16 geplanten Pkw Stellplätzen laut Gebäudeentwurf gibt es sogar 4 

Stellplätze mehr als notwendig 
• Die Vorgärten bleiben begrünt 
• Die Vorgartenflächen bleiben unversiegelt 

Die Anmerkungen des Einwenders über die Anzahl der Pkw je Wohneinheit sowie 
die Nutzung der Tiefgarage sind rein hypothetisch und können deshalb nicht 

berücksichtigt werden. 
Die Verwaltung geht, wie bisher üblich, von einem notwendigen Stellplatz je 
Wohneinheit aus. Bei 11 geplanten WE, sowie eine Einheit als Gemeindezentrum ist 



Seite - 19 - 

mit 16 Stellplätzen der Bedarf ausreichend gedeckt. 
Allgemein sollte die Tendenz sein die Anzahl der notwendigen PKW Stellplätze je 
Wohneinheit weiter zu reduzieren und nicht zu erhöhen im Sinne einer Klimaan-

gepassten Entwicklung, auch wenn es sich in Kriegsdorf um eher dörfliche 
Strukturen handelt. Eine gute ÖPNV Anbindung gibt es aber auch hier und der 

nächst gelegene Bahnhof mit Anbindung an die Großzentren Köln und Bonn befindet 
sich in Spich in etwa 3 km Entfernung, sodass dieser sogar sehr gut mit dem Fahrrad 
in 10 Minuten zu erreichen ist. 

Auch die Versorgung des täglichen Bedarfs ist in max. 3 km gut mit ÖPNV oder dem 
Fahrrad erreichbar. 

 
A 2.2) Einwender 2 

hier: Schreiben vom 24.03.2022 

 

 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 2.2: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 24.03.2022 
eingegangene Stellungnahme A 2.2 wie folgt zu entscheiden: 

 
Den Anregungen des Einwenders wird gefolgt. 
 

 



Seite - 20 - 

A 2.3) Einwender 3 
hier: Schreiben vom 07.06.2022 
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Beschlussentwurf zu A 2.3: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 07.06.2022 

eingegangene Stellungnahme A 2.3 wie folgt zu entscheiden: 
 

Zu I: 

Der Anregung ausschließlich ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen ohne 
Staffelgeschoss oder ein Vollgeschoss nebst Staffelgeschoss zuzulassen, wird nicht 

gefolgt, denn: 
• Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan lässt auch heute schon Wohnbebauung 
ohne Einschränkung der Wohneinheiten mit zwei Vollgeschosse plus 

Staffelgeschoss zu. 
• Bei Verwehren der heute schon möglichen Bebauungsmöglichkeit durch Änderung 

der Festsetzung der Geschossigkeit und der möglichen Anzahl der Wohneinheiten 
wäre die Stadt Troisdorf dem Entwurfsverfasser bzw. dem Grundstückseigentümer 
der heutigen Baulücken gegenüber gem. §42 BauGB schadensersatzpflichtig. 

• Auch Mehrfamilienhäuser sind im heute festgesetzten WA und WR allg. zulässig. 
Aufgrund des dringenden allgemeinen Bedarfs an Wohnraum ist eine 

flächensparende Form eines Mehrfamilienhauses wünschenswert, sofern sie sich 
auch städtebaulich gut einfügt. 
 

Zu II: 
Der Anregung den Grenzabstand zu vergrößern kann nicht gefolgt werden. 
Den notwendigen Grenzabstand regelt auf bauordnungs-rechtlicher Ebene das 

Abstandsflächenrecht, welches bei den Bebauungsvorschlägen eingehalten wird. 
Für die Baulücke in der Brucknerstraße ist dies heute schon anwendbar, da die 

Baugrenzen hier lediglich die max. Bautiefe definieren, die festgesetzt offene 
Bauweise aber besagt, dass mit Grenzabstand, unter Einhaltung der 
Abstandsflächen, gebaut werden muss. 

Im Bereich der Reichensteinstraße 62 ist bisher ein schmales Baufenster zur 
Sicherung des erhaltenswerten ehemaligen Pfarrheims festgesetzt worden. Mit dem 

Abbruch des Pfarrheims ist auch die Festsetzung zur Bestandssicherung obsolet und 
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muss an die Anforderungen eines „normalen“ Wohnungsbaus angepasst werden. 
Deshalb verlaufen die neuen Baugrenzen im Entwurf des Bebauungsplans auch von 
Grenze zu Grenze in Verlängerung der bestehenden Baugrenzen in gleicher 

Straßenflucht. Auch hier bleibt die offene Bauweise bestehen, die verlangt mit 
Abstand zur Nachbargrenze zu bauen unter Einhaltung des Abstandsflächenrechts. 

Der Anregung die Baufenster aus der frühzeitigen Beteiligung in der Tiefe zu 
verringern wird indes gefolgt. 
Das Baufenster in der Brucknerstraße bleibt bei der ursprünglichen Bautiefe von 15 

m. Lediglich zur Straßenseite gibt es zwei Ausbuchtungen notwendiger 
Gebäudeversprünge, da das Grundstück an der Stelle zur bestehenden Baugrenze 

verschwenkt. 
Die Balkone liegen gartenseitig innerhalb der überbaubaren Fläche und sind somit 
allg. zulässig. 

Das Baufenster in der Reichensteinstraße wird im Gegensatz zum Vorentwurf aus 
der frühzeitigen Beteiligung von 18 m Bautiefe auf 16,50 m reduziert. Auch hier 

befinden sich die Balkone innerhalb der überbaren Fläche südwestlich orientiert zur 
Straßenseite. 
Vorkehrungen zur Minderung oder sogar zum Ausschluss der Einsichtnahme sind 

gem. § 9 BauGB nicht Teil der Bauleitplanung und können deshalb nicht 
berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der Ersatzpflanzung gem. Baumschutzsatzung wird jedoch seitens des 
Investors erwogen Hecken als Einfriedung zu pflanzen, die ebenfalls als Sichtschutz 
dienen können. 

 
Zu III 1.- 2.: 
Die Einwände werden nicht berücksichtigt. 

Das Lärmaufkommen durch den zusätzlichen Verkehr wird nicht wesentlich 
zunehmen. 

Die Anmerkung, dass die Geräuschkulisse insbesondere auch zu späten Abend- 
oder Nachtzeiten wie auch an extrem frühen Morgenstunden entstehen könnten, ist 
rein hypothetisch. Wenn, dann sind diese Lärmspitzen als unwesentlich zu 

betrachten, weil dies stets Einzel- und Kurzereignisse sind. Außerdem kann man bei 
der Zunahme von eFahrzeugen davon ausgehen, dass zukünftig laute 

Motorengeräusche tendenziell abnehmen werden. 
Die gemeinsame Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage ist bisher in der 
Reichensteinstraße geplant, die historisch bedingt immer schon stärker befahren war 

als die Bruckner Straße, sodass die zusätzlichen Fahrzeuge der neuen 
Wohngebäude als unwesentlich einzustufen sind. 

Durch die Planung der Tiefgarage entfallen keine öffentlichen Stellplätze. Auch heute 
sind bereits Mehrfamilienhäuser zulässig, die Besucher generieren, sodass die Lage 
nicht verschärft wird. Auch das ehem. Pfarrzentrum hatte diverse Besucher, sodass 

dieser Bereich tendenziell vorgeprägt ist. 
 

Zu III 3.: 
Der Einwand über den erhöhten Versiegelungsgrad wird berücksichtigt. In den 
Entwurf der 1.Änderung werden zahlreiche Hinweise und Festsetzungen zum Klima- 

und Artenschutz getroffen. 
Die zusätzlich versiegelten Flächen durch die geplante Tiefgarage müssen intensiv 

begrünt werden. Es muss eine mindestens 60 cm dicke Substratschicht auf die 
Tiefgarage aufgebracht werden. Das darauf anfallende Regenwasser kann zwar 
nicht unmittelbar im Boden versickern, kann aber durch Rückhaltung und 
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Speicherung verdunsten und langsam, auch bei Starkregenereignissen, in den Kanal 
oder Versickerungsflächen auf dem Grundstück zugeführt werden. 
Mittels einer intensiven Begrünung des Tiefgaragendaches wird auch die Artenvielfalt 

auf dem Grundstück gefördert. Die Schaffung von mehrgeschossigen 
Mehrfamilienhäuser in bereits erschlossenen Baulücken und damit mehr Wohnfläche 

auf gleicher Grundfläche, ist ein deutlich sparsamerer Umgang mit Grund und 
Boden, als die im Plangebiet überwiegend bestehenden Einfamilienhäuser. 
 

Zu IV: 
Die Bäume auf dem Kirchengrundstück sind mittlerweile beinahe alle gefällt worden, 

um die Baumaßnahmen realisieren zu können. Ein Teil der Bäume unterlagen der 
Baumschutzsatzung der Stadt Troisdorf. Gem. dieser Satzung müssen 
entsprechende Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück gepflanzt werden. Sie greift 

auch ohne Bebauungsplan. Zudem besteht auch ohne Planänderung schon 
Baurecht und damit die Option Bäume fällen zu dürfen. Eine Erhaltungsfestsetzung 

macht jetzt keinen Sinn mehr. 
 
 

 

B) Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 

B 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 

Planentwurfes die nachfolgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 

 
 
B 1.1) Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 

hier: Schreiben mit Leitungsauskunft vom 03.05.2023 und Stellungnahme vom 
04.05.2023 

 
Leitungsauskunft: 
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Ergänzende Stellungnahme: 
 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.1: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 03.05.2023 und 
04.05.2023 eingegangene Stellungnahme B 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 

Seit der frühzeitigen Beteiligung hat sich am Sachstand seitens der Stadtwerke 
Troisdorf nichts verändert. Deshalb gilt wie unter Punkt A 1.1: 

 
Die eingegangene Leitungsauskunft der Stadtwerke Troisdorf GmbH zeigt, dass das 
bestehende und gewachsene Wohngebiet mit allen Versorgungsleitungen 

erschlossen ist. Die Leitungen liegen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche.  
Eine Ausweisung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Versorgungsleitungen 

ist deswegen nicht notwendig. Die Baulücken im Änderungsbereich des K 170, 
1.Änderung in der Reichensteinstraße und Brucknerstraße können bei Bedarf 
entsprechend an die Versorgungsleitungen angeschlossen werden.  

 
 

 
B 1.2) Abwasserbetrieb Troisdorf AöR, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 

hier: Schreiben vom 11.05.2023 

 

 
Beschlussentwurf zu B 1.2: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 11.05.2023 
eingegangene Stellungnahme B 1.2 wie folgt zu entscheiden: 

 
Da es seitens des Abwasserbetriebs Troisdorf keine Anregungen oder Bedenken 
gibt, wird das Schreiben lediglich zur Kenntnis genommen. 
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B 1.3) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3, Mühlenstraße 51, 53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 12.06.2023 
 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.3: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.06.2023 
eingegangene Stellungnahme B 1.3 wie folgt zu entscheiden: 

 
Da es seitens des Rhein-Sieg-Kreises, Fachbereich 01.3 keine Anregungen oder 

Bedenken gibt, wird das Schreiben lediglich zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
B 1.4) Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr der Stadtverwaltung 

Troisdorf, Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 13.06.2023 
 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.4: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 13.06.2023 
eingegangene Stellungnahme B 1.4 wie folgt zu entscheiden: 

 
Da es seitens des Amts für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr keine 
Anregungen oder Bedenken gibt, wird das Schreiben lediglich zur Kenntnis 

genommen. 
 

 
 

B 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 
Planentwurfes folgende Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, 

über die zu entscheiden ist. 
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B 2.1) Einwender 1 
hier: Schreiben vom 15.06.2023 
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Beschlussentwurf zu B 2.1: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.06.2023 
eingegangene Stellungnahme B 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 

Zu I. „Faktische Dreigeschossigkeit“ 
Der Einwand bleibt aus folgenden Gründen unberücksichtigt: 

 Gem. des Bebauungsplans K 170, rechtskräftig seit dem 18.03.2017 ist ein 
Wohngebäude auch heute schon mit zwei Vollgeschossen plus einem nicht-
Vollgeschoss planungsrechtlich zulässig. Der Bebauungsplan setzt zudem 

keine absoluten Gebäudehöhen fest. Auch eine begrenzte Anzahl der 
Wohneinheiten wurde im Änderungsbereich im Ursprungsplan nicht 

festgesetzt. Wohnhäuser mit mehr als einer Wohneinheit sind demnach im 
Änderungsbereich ebenfalls planungsrechtlich heute bereits zulässig. Würde 
man den Bebauungsplan gem. dem vorliegenden Einwand ändern, so würde 

bestehendes Baurecht zum Nachteil des Grundstückseigentümers reduziert.  

 In der Begründung des Bebauungsplans K 170 steht an keiner Stelle, dass 

Mehrfamilienhäuser nicht dem städtebaulichen Ziel entsprechen. Im Gegenteil 
folgt die Stadt Troisdorf in der heutigen Zeit, in der Wohnraum dringend 
benötigt wird, den Maßgaben des Bundes und auf kommunaler Ebene dem 

Handlungskonzept Wohnen 2025, flächensparenden Wohnraum im 
Stadtgebiet und vor allem im Innenbereich zu schaffen. Hier steht das 

allgemeine Interesse über dem eines Einzelnen. 

 Nichts desto trotz sollen sich die Vorhaben maßvoll und verträglich in die 

vorhandene Bebauungsstruktur einfügen. Die Ansichtspläne aus der 
Offenlage zeigen, dass sich die geplanten Wohngebäude sehr gut in die 
vorhandene Struktur einfügen.  

 Von der festgesetzten Dachform Satteldach ist für andere Bauvorhaben in der 
Brucknerstraße zuvor bereits befreit worden. Im Sinne der Gleichbehandlung 

könnte auch auf planungsrechtlicher Grundlage des noch rechtskräftigen K 
170 eine Abweichung von der Dachform in der Brucknerstraße zugunsten 
eines Flachdachs nicht verwehrt werden. Dem kommt man nun im Rahmen 

der 1. Änderung entgegen, indem man die Festsetzung der Dachform in der 
Brucknerstraße aufhebt.  
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Zu II. „Fremde Einsichtnahme“ 
Der Einwand bezieht sich lediglich auf das geplante Gebäude in der Brucknerstraße 
und bleibt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens aus folgenden Gründen 

unberücksichtigt: 

 Vorkehrungen zur Minderung oder sogar zum Ausschluss der Einsichtnahme 

sind gem. § 9 BauGB nicht Teil der Bauleitplanung und können deshalb nicht 
berücksichtigt werden. 

 Wie bereits zuvor erwähnt, sind die geplanten Gebäude mit 2 ½ Geschossen 

heute schon planungsrechtlich zulässig. Im Sinne der Gleichbehandlung kann 
das geplante Flachdach mit Staffelgeschoss an der Stelle nicht verwehrt 

werden.  

 Der Bebauungsplan K 170 setzt fest, dass Balkone innerhalb der 

überbaubaren Grenze liegen müssen, sofern die Bautiefe größer ist als 12 m. 
Im Rahmen der 1.Änderung wird diese Festsetzung übernommen. Die 
Balkone und Terrasse des Vorhabens liegen innerhalb der überbaubaren 

Fläche und sind somit allgemein zulässig. Für den Einwender gilt diese 
Vorgabe gleichermaßen. 

 Da sich die rückwärtige Baugrenze an der Stelle im Rahmen der 1. Änderung 
des K170 im Gegensatz zum K170 nicht verändert hat, sondern bestehen 
bleibt, wäre eine entsprechende Festsetzung für einen Ausschluss von 

Balkonen im rückwärtigen Bereich ebenfalls zum Nachteil des 
Grundstückseigentümers bzw. des Erbpachtnehmers und eine Beschneidung 

der bisher zulässigen Möglichkeiten. 

 Eine konkrete Anordnung von Balkonen, Terrassen und Dachterrassen wird 
nicht im Bauleitplan festgesetzt. Dies obliegt in der Regel der planerischen 

Freiheit. Der Bauträger sichert aber zu entsprechende Sichtschutzelemente 
anzubringen, um mögliche Einsichtnahmen auf die seitlich angrenzenden 

Grundstücke zu mindern. Dies kann im Rahmen des Bauantragsverfahrens 
gefordert und kontrolliert werden im Sinne des Rücksichtnahmegebotes. 
 

 
Zu III. „Verschattung“ 

Der Einwand richtet sich gegen das geplante 2 ½ geschossig geplante Wohnhaus in 
der Baulücke der Brucknerstraße. Der Einwand wird aus den folgenden Gründen 
nicht berücksichtigt: 

 

 Bei dem Baugrundstück zwischen der Brucknerstr. 19 und 29 handelt es sich 

um eine klassische Baulücke im Innenbereich. Eine Bebauung wie geplant 
oder ähnlich hätte jederzeit dort gebaut werden können. Mit einer 

Verschattung des Grundstücks Brucknerstr. 29 durch ein Gebäude an dieser 
Stelle hätte also auch jeder Zeit gerechnet werden müssen und dies bei der 
Planung der Photovoltaikanlage des Einwenders berücksichtigt werden 

können. Die zulässigen Bebauungsmöglichkeiten der Baulücke deswegen zu 
beschneiden ist nicht vertretbar. 

 

 Versiegelung: 
Der schonende Umgang mit Grund und Boden wird durch die Festsetzung 

unter Punkt 2 „Maß der Nutzung“ der textlichen Festsetzungen auf Grundlage 
des § 19 BauNVO gesichert.  

Die berechnete GRZ I und II der geplanten Wohnhäuser in der Brucknerstraße 
und Reichensteinstr. 62 mit einer gemeinsamen Tiefgarage beträgt 0,72 und 
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liegt somit unterhalb des Grenzwertes von 0,8. Hier wird auch nochmal die 
flächensparende und Boden schonende Wohnbebauung in Form eines 
Mehrfamilienhauses im direkten Vergleich mit einem 

Einfamilienhausgrundstück deutlich.  
Brucknerstraße 29: Einfamilienhaus + Nebenanlagen weist eine GRZ I+II von 

insgesamt 0,75 auf. Die zulässige GRZ I+II von 0,6 gem. den Festsetzungen 
des K170 sowie der 1.Änderung ist um 0,15 überschritten. 
Grundstück Reichensteinstr./Brucknerstr.: geplante 2 Mehrfamilienhäuser mit 

insg. 12 Wohneinheiten und gemeinsamer Tiefgarage weisen eine GRZ I+II 
von insgesamt 0,72 auf.  

Durch die mind. 60 cm starke Vegetationstragschicht inkl. Drain- und 
Filterschicht mit einer entsprechenden Bepflanzung auf dem Tiefgaragendach 
wird zudem noch der Versiegelungsgrad ein Stück weit kompensiert.  

 

 Als nachrichtliche Übernahme ist die Versickerung von Niederschlagswasser 

gem. § 44 Landeswassergesetz in den Festsetzungen des Bebauungsplans 
K170 bereits benannt und wird in die 1. Änderung unter Punkt 13 
übernommen. Demnach kann das geplante Wohnhaus in der Reichensteinstr. 

62 an den Kanal angeschlossen werden, weil dort vor 1996 bereits ein 
Gebäude mit Kanalanschluss gestanden hat. Das auf dem geplanten 

Wohnhaus in der Brucknerstraße sowie auf der Tiefgarage anfallende 
Regenwasser muss hingegen über die belebte Bodenzone (Mulden-
/Rigolenversickerung) versickert werden.  

 Vorteil der Tiefgaragenbegrünung: Hier wird der Niederschlagsabfluss deutlich 
verlangsamt durch Speicherung des Regenwassers. Das gespeicherte 

Regenwasser kann zum Teil wieder verdunsten und wirkt sich so auch positiv, 
nämlich kühlend, auf das Mikroklima im Innenblock aus. Gleichzeitig wird 
dadurch die Kanalisation entlastet.  

 

 Die in der 1. Änderung des K 170 als Hinweis dargestellte 

Starkregengefahrenkarte stellt den Ist-Zustand der Grundstücke bei 
unterschiedlich starken Regenereignissen dar. Heute ist die Baulücke in der 

Brucknerstraße unbebaut und offensichtlich bildet das Gelände auf dem 
Grundstück eine Senke, wo sich das Regenwasser im Falle von Starkregen 
sammelt. Im Falle von Starkregenereignissen sammelt sich im Übrigen überall 

dort Wasser, wo Tiefpunkte sind. Unter Punkt 17 wird in der 1.Änderung des K 
170 explizit auf die allgemeine Sorgfaltspflicht gem. § 5 Abs. 2 

Wasserhaushaltsgesetz hingewiesen. 
Dies wird üblicherweise im Rahmen des Bauantrags behandelt und geprüft. 
Wasser, dass auf dem eigenen Grundstück anfällt, ist auch dort zur 

Versickerung zu bringen. Das bestehende Baurecht zu entziehen und die 
Senke als solche planerisch zu sichern, ist nicht im Sinne einer sachgerechten 

Abwägung und starkregenangepassten Gebietsplanung in einem bereits fast 
vollständig bebauten Bereich. 
Deshalb wird der Einwand nicht berücksichtigt. 
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II. Satzungsbeschluss 
 
Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 

ohne Umweltprüfung geändert worden ist (§ 13a Abs. 2 BauGB). Der Rat stellt vor 
Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung über die 

Beschlussentwürfe beantragt wird / nicht beantragt wird. (bitte nicht Zutreffendes 
streichen)! 
 

Nach Behandlung der Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Troisdorf den 
Bebauungsplan K 170, 1. Änderung für den Stadtteil Troisdorf-Kriegsdorf, Bereich 

Reichensteinstraße, Reichsteinstraße 74 und Brucknerstraße 41, Brucknerstraße, 
Humperdinckstraße, Beethovenstraße, Offenbachstraße als Satzung 
(§ 10 Abs. 1 BauGB). Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist in der 

Planzeichnung festgesetzt. Der Rat beschließt ferner die in der DS-Nr. 2023/0534 
enthaltene Begründung des Planes (§ 9 Abs. 8 BauGB), die allen Ratsmitgliedern zur 

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz am 07.09.2023 
zugestellt worden ist.  
 

 
Hinweis:  

Der Bebauungsplan hängt in der Ratssitzung mit der Begründung zur Einsichtnahme 
aus. Weitere Exemplare können bei Bedarf jederzeit vor der Sitzung beim 
Stadtplanungsamt angefordert werden. 

.  
 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:  

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 
 

 
 
Auswirkungen auf das Klima: 

Klimarelevanz: ja 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind  

☐ positiv  ☐ negativ  x neutral. 
 

Für das Vorhaben relevante Themengebiete 
Auswirkungen 

positiv negativ neutral 

x Planungsvorhaben  ☐ ☐ x 

☐ Städtische Gebäude und Liegenschaften ☐ ☐ ☐ 

☐ Mobilität und Verkehr ☐ ☐ ☐ 

☐ Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung ☐ ☐ ☐ 

   
Zusätzliche Beratung im AKU notwendig       ☐ ja          X nein 
Erläuterung: Siehe Sachdarstellung   
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Sachdarstellung: 

 
Bisheriger Verfahrensverlauf: 

 
Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans K 170 wurde am 

25.03.2021 gefasst (Vorlage DS-Nr.2021/0428).  
 
Anlass der Aufstellung zur 1. Änderung war ein Abbruchantrag der katholischen 

Kirchengemeinde für das ehemalige Pfarrheim in der Reichensteinstraße 62 mit dem 
Ziel dort mittels eines Investors im Rahmen des Erbbaurechts ein neues Wohnhaus 

zu realisieren. Nach Vorstellung der katholischen Kirchengemeinde sollte eine ca. 80 
m² große Wohnung für zunächst 5 Jahre zu Gemeindezwecken (Seniorentreffen, 
Messdienergruppen, etc.) angemietet werden. Dieser Wunsch ist jedoch kürzlich 

seitens der Kirchengemeinde wieder zurückgezogen worden. Planungsrechtlich ist 
eine solche Nutzung dort grundsätzlich weiterhin möglich. 

 
Damit das Bauvorhaben für eine neue Wohnnutzung auch umgesetzt werden kann, 
muss zunächst das Planungsrecht angepasst werden. Der Bebauungsplan K 170 

setzt dort nämlich bislang einen erhaltenswerten Bereich gem. § 172 BauGB und das 
ehemalige Pfarrheim als erhaltenswertes Gebäude fest, sowie ein enges, 

gebäudebezogenes Baufenster, das ausschließlich der Sicherung der 
Bestandsbebauung dienen sollte. Der sog. E-Vermerk (Vermerk für ein 
erhaltenswertes Gebäude auf Grundlage des Denkmalpflegeplan der Stadt 

Troisdorf), steht einem Abbruch grundsätzlich entgegen. Aufgrund starker baulicher 
Mängel und Veränderungen im Gebäude wurde allerdings laut Einschätzung der 
unteren Denkmalbehörde sowie des Landschaftsverbands Rheinland eine 

Unterschutzstellung des Gebäudes nach Denkmalschutzrecht ausgeschlossen und 
der Denkmalwert nicht ausreichend gegeben. Dem Urteil folgend, sollte das 

Planungsrecht für eine maßvolle Wohnbebauung in dem Bereich angepasst werden. 
Mit der Stellungnahme des LVR und dem Aufstellungsbeschluss zur Änderung des 
Bebauungsplans stand dem Abbruch des alten Pfarrheims nichts mehr entgegen. 

Das Gebäude ist mittlerweile abgerissen worden. 
 

Am 03.11.2021 sind dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz vier 
Vorentwurfsvarianten vorgestellt worden. Der Ausschuss hat sich für die vierte 
Variante mit einer Tiefgaragenlösung ausgesprochen. (Vorlage DS-Nr. 2021/0601), 

die im weiteren Verfahren weiterverfolgt worden ist. 
 

Vom 14.02.2022 bis zum 25.03.2022 hat die frühzeitige Beteiligung der Behörden, 
Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit stattgefunden. 
 

Nach Überarbeitung der Planunterlagen auf Grundlage des Abwägungsergebnisses 
aus der frühzeitigen Beteiligung wurde der Bebauungsplanentwurf am 16.03.2023 im 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz vorgestellt und dort zur 
Offenlage beschlossen. Die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs hat vom 02.05. 
bis einschließlich 16.06.2023 stattgefunden. 

 
Die Klimarelevanz wurde in jedem Verfahrensschritt untersucht. Das Ergebnis hat 

sich nach der Offenlage nicht verändert. Deshalb wird auf die Vorlage mit DS-Nr. 
2022/0624 verwiesen, in der das Ergebnis des Klima-Checks kurz zusammengefasst 
ist.  
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Mit der Behandlung der Stellungnahmen und dem nachfolgenden 
Satzungsbeschluss soll das Planverfahren abgeschlossen werden.   
  

 
 

In Vertretung 
 
 

 
  

  

Walter Schaaf  
Technischer Beigeordneter 
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